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Zusammenfassung 

 

Der Gesetzentwurf, der die nahezu vollstän-

dige Aufhebung der erleichterten externen 

Realteilung für die Durchführungswege Di-

rektzusage und Unterstützungskasse vor-

sieht, ist abzulehnen. Er würde dazu führen, 

dass Arbeitgeber in ihre Betriebsrentensys-

teme noch mehr betriebsfremde Personen 

aufnehmen müssten, wodurch die – ohnehin 

schon erhebliche – Bürokratiebelastung der 

betrieblichen Altersvorsorge nochmals er-

höht würde. Für eine Aufhebung der erleich-

terten externen Realteilung besteht auch 

kein Bedarf: Die bestehende Regelung zur 

externen Realteilung verletzt nicht den Halb-

teilungsgrundsatz, weil der erreichte Kapi-

talwert der Versorgungsanwartschaft ent-

sprechend des Ehezeitanteils aufgeteilt wird. 

Hinzu kommt, dass das erklärte Ziel des Ge-

setzentwurfs, eine größere Teilungsgerech-

tigkeit herzustellen, mit dieser Maßnahme 

nicht erreicht wird.  

 

Im Versorgungsausgleichsrecht sind viel-

mehr Vereinfachungen erforderlich, um be-

stehende Verbreitungshemmnisse der be-

trieblichen Altersvorsorge abzubauen. Die 

externe Realteilung sollte daher ohne Be-

tragsobergrenzen möglich sein, auch für die 

externen Durchführungswege. Zudem sollte 

auf den schuldrechtlichen Ausgleich von ver-

fallbaren Anwartschaften verzichtet werden 

und gewährleistet werden, dass sämtliche 

Kosten des Versorgungsausgleichsfahrens 

verursachungsgerecht auf die (ehemaligen) 

Ehegatten umgelegt werden können.  

Im Einzelnen 

 

1. Zusätzliche Belastung für betriebliche 

Altersvorsorge vermeiden 

 

Eine Aufhebung der Regelung für die exter-

ne Realteilung bei Direktzusagen und Unter-

stützungskassen (§ 17 VersAuslG) würde die 

betriebliche Altersvorsorge zusätzlich belas-

ten und das Ziel, eine weitere Verbreitung 

der betrieblichen Altersvorsorge zu errei-

chen, gefährden.  

 

Mit der Aufhebung dieser Regelungen wür-

den die für die Durchführungswege Direktzu-

sage und Unterstützungskasse bestehenden 

höheren Betragsgrenzen bei der externen 

Realteilung erheblich reduziert werden. Da-

mit bestünde diese Teilungsmöglichkeit 

(auch) in diesen Durchführungswegen nur 

noch für Kleinstanwartschaften (2 % der mo-

natlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV). 

Dies hätte zur Folge, dass die Unternehmen 

gezwungen wären, betriebsfremde Perso-

nen, ggf. in hoher Zahl, in ihren internen 

Versorgungswerken aufzunehmen und zu 

administrieren. Dies führt vor allem zu erheb-

lichen zusätzlichen Bürokratiekosten, die – 

anders als in der Begründung des Gesetz-

entwurfs behauptet – nicht vollständig auf die 

beteiligten Personen umgelegt werden dür-

fen. Die Rechtsprechung hat vielmehr für die 

Umlage von Kosten Grenzen gesetzt. Diese 

Mehrbelastungen waren dem Gesetzgeber 

bei der Neufassung des Versorgungsaus-

gleichsrechts bekannt, als er für die internen 

Durchführungswege eine deutlich höhere 
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Betragsgrenze für die externe Realteilung 

festgelegt hatte. Denn ein wichtiger Unter-

schied der internen Durchführungswege im 

Vergleich zu den externen Durchführungs-

wegen über einen Versorgungsträger liegt 

darin, dass die Arbeitgeber ihre Versor-

gungszusagen selbst verwalten und regel-

mäßig direkt mit den Arbeitnehmern bzw. 

Arbeitnehmervertretern kommunizieren. Die-

sem Unterschied wird mit der Regelung in 

§ 17 VersAuslG Rechnung getragen und 

zumindest hieran muss festgehalten werden.  

 

 

2. Externe Realteilung ist mit Halbtei-

lungsgrundsatz vereinbar 

 

Die Regelungen der externen Realteilung für 

interne Durchführungswege sind auch mit 

dem Halbteilungsgrundsatz vereinbar. Der 

Gesetzgeber verfolgte mit dem 2009 grund-

legend geänderten Versorgungsausgleichs-

recht das Ziel, die Entscheidung über die 

Versorgungsanrechte zeitnah mit der Ehe-

scheidung abzuschließen. Mit diesem Sys-

temwechsel verbunden war die Abkehr von 

einer Prognoseberechnung aller Anrechte 

zusammen für den Versorgungsfall und die 

Übernahme des Prinzips einer abschließen-

den stichtagsbezogenen Teilung der einzel-

nen Versorgungsanrechte. Damit wurde das 

Versorgungsausgleichsrecht dem Prinzip 

des Zugewinnausgleichs angenähert. Folg-

lich geht es allein um die ehezeitbezogene 

Aufteilung der jeweiligen Versorgungsan-

rechte bis zum Stichtag. Mögliche Entwick-

lungen ab diesem Zeitpunkt müssen hinge-

gen außer Betracht bleiben. Die Berechnung 

der Anrechte erfolgt aufgrund der höchst he-

terogenen Versorgungssysteme richtiger-

weise nach den Berechnungsregelungen des 

jeweiligen Systems. Die Teilung der Versor-

gungsanrechte in der betrieblichen Alters-

vorsorge anhand des Kapitalwerts ist in vie-

len Fällen der einzige Weg, um eine für das 

übrige Kollektiv belastungsneutrale Auftei-

lung der Anrechte vorzunehmen. Die zu-

grunde liegenden versicherungsmathemati-

schen Parameter bei der Direktzusage orien-

tieren sich an den allgemein anerkannten 

Vorgaben aus HGB und der dazu gehören-

den Verordnung. Die Aufteilung auf Kapital-

wertbasis hat zwangsläufig zur Folge, dass 

die aus den Kapitalwerten berechneten Ren-

tenleistungen für die (geschiedenen) Ehegat-

ten insbesondere aufgrund verschiedenen 

Alters unterschiedlich hoch ausfallen. Diese 

Folge ist vor allem unabhängig davon, ob 

nach dieser Aufteilung eine externe oder in-

terne Realteilung erfolgt. Die Methode der 

Aufteilung auf Kapitalwertbasis ist auch 

sachgerecht, weshalb z. B. auf dieser Grund-

lage auch Übertragungen auf andere Arbeit-

geber nach § 4 BetrAVG vorgenommen wer-

den. Schließlich hat auch das Bundesverfas-

sungsgericht den kapitalwertbezogenen An-

satz gebilligt (BVerfG vom 6. Mai 2014, 1 

BvL 9/12). 

 

 

3. Einschränkung der externen Realtei-

lung schafft keine größere Gerechtigkeit 

 

Eine Aufhebung der Regelungen für externe 

Realteilung bei internen Durchführungswe-

gen würde für die ausgleichsberechtigten 

Personen auch nicht generell eine größere 

Gerechtigkeit schaffen. Ob die ursprüngliche 

Versorgung oder die Zielversorgung günsti-

ger ist, hängt ganz wesentlich von der indivi-

duellen Situation der Beteiligten ab. So kann 

es durchaus vorkommen, dass beim ur-

sprünglichen Arbeitgeber eine laufende Be-

triebsrente aufgrund wirtschaftlicher Schwie-

rigkeiten oder gar Insolvenz nicht mehr an-

gepasst werden kann, während eine Dyna-

mik bei einem externen Versorgungsträger 

aufgrund der Überschussbeteiligung gewähr-

leistet ist. Aber selbst bei einer internen Re-

alteilung, bei der die ausgleichsberechtigte 

Person in das betriebliche Altersversor-

gungssystem der ausgleichspflichtigen Per-

son bleibt, werden sich die Anrechte oftmals 

unterschiedlich entwickeln. Diese Divergenz 

ergibt sich nicht nur aus der unter 2. be-

schriebenen Folge der Kapitalwertteilung, 

sondern auch aus dem Schicksal der beiden 

Anrechte ab Aufteilung. So kann sich die 

Höhe und die Bedingung der Anrechte durch 

Betriebsübergänge, ablösende Versorgungs-

regelungen oder sonstige Umstrukturie-

rungsmaßnahmen ändern und auseinander 

entwickeln.  

 

Andererseits hängt die Entwicklung des An-

rechts der ausgleichsberechtigten Person 
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ganz wesentlich von der Wahl der Zielver-

sorgung ab. Hier ist insbesondere der Vorteil 

zu sehen, dass für diese Personen eine Zer-

splitterung der Versorgungsanrechte vermie-

den werden kann. Schließlich ist anzumer-

ken, dass die unterschiedlichen Zinssätze 

zur Berechnung der Versorgung nicht nur 

aus den Unterschieden der jeweiligen Ver-

sorgungswerke herrühren, sondern vor allem 

auf veränderliche temporäre Effekte beru-

hen. So ist es möglich, dass der Berech-

nungszinssatz des HGB in Zukunft geringer 

sein kann als der Höchstrechnungszinssatz 

nach VAG. Auch dies zeigt, dass eine Ein-

schränkung der externen Realteilung auf-

grund einer temporären Erscheinung verfehlt 

wäre.  

 

 

4. Versorgungsausgleichsrecht für be-

triebliche Altersvorsorge erleichtern 

 

Die betriebliche Altersvorsorge darf nicht 

durch Maßnahmen, wie im Gesetzentwurf 

vorgesehen, erschwert werden, sondern 

muss im Gegenteil durch Erleichterungen im 

Versorgungsausgleichsrecht gestärkt wer-

den.  

 

Um eine weiter notwendige Verbreitung der 

betrieblichen Altersvorsorge zu erreichen, 

müssen ihre gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen verbessert werden. Hierzu gehören ins-

besondere auch Erleichterungen von büro-

kratischen Belastungen, die in den letzten 

Jahren zur Verlangsamung des Wachstums 

bei getragen haben. Gerade die Reform des 

Versorgungsausgleichs hat die Unternehmen 

mit erheblichem Umstellungsaufwand und 

Rechtsunsicherheiten belastet. Daher sollte 

das immer noch belastende Versorgungs-

ausgleichsrecht vereinfacht werden, wozu 

insbesondere folgende Maßnahmen gehören 

würden:  

 

 Arbeitgebern muss – unabhängig vom 

jeweils gewählten Durchführungsweg 

der betrieblichen Altersvorsorge – er-

möglicht werden, den ausgleichsberech-

tigten Ehegatten ohne Betragsobergren-

zen im Wege der sog. externen Realtei-

lung abzufinden. Dies wäre vor allem 

aus den unter 1. genannten Gründen 

konsequent. Das derzeitige Recht be-

schränkt die externe Realteilung jedoch 

für die externen Durchführungswege auf 

nur geringe Beträge. Auch für diese 

Durchführungswege sollte die Betrags-

obergrenze entfallen.  

 

 Zudem sollte auf den Ausgleich von 

noch verfallbaren Anwartschaften ver-

zichtet werden. Die Beibehaltung des 

schuldrechtlichen Versorgungsaus-

gleichs für verfallbare Anwartschaften 

konterkariert das mit der Reform des 

Versorgungsausgleichs verfolgte Ziel, 

den Ausgleich mit der Scheidung abzu-

schließen und den schuldrechtlichen 

Versorgungsausgleich zurückzudrängen. 

Die parallele Anwendung sowohl der 

Realteilung als auch des schuldrechtli-

chen Versorgungsausgleichs belastet 

die Unternehmen, weil sie dadurch dau-

erhaft zwei Ausgleichssysteme zu admi-

nistrieren haben.  

 

 Außerdem sollten sämtliche Kosten des 

Versorgungsausgleichs verursacherge-

recht auf die Ehegatten umgelegt wer-

den können – auch wenn die Anrechte 

im Wege der externen Realteilung geteilt 

werden. Die derzeitige Begrenzung aus-

schließlich auf Kosten, die infolge der 

Verwaltung der Anrechte im Rahmen der 

internen Realteilung entstehen, greift zu 

kurz. Sie führt im Ergebnis dazu, dass 

insbesondere die Kosten zur Ermittlung 

und Berechnung der Versorgungsan-

rechte zu Lasten der Arbeitgeber bzw. 

im Ergebnis zu Lasten der übrigen Be-

triebsrentner gehen. 
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